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Text 

3. UNTERABSCHNITT 

Gemeinsame Bestimmungen 

Verwendung der Mittel 

§ 27. (1) Die Mittel der Kranken- und Unfallversicherung dürfen nur für die gesetzlich 
vorgeschriebenen oder zulässigen Zwecke verwendet werden. Zu den zulässigen Zwecken gehören im 
Rahmen der Zuständigkeit der Versicherungsanstalt auch die Aufklärung, Information und sonstige 
Formen der Öffentlichkeitsarbeit sowie die Mitgliedschaft zu gemeinnützigen Einrichtungen, die der 
Forschung nach den wirksamsten Methoden und Mitteln zur Erfüllung der Aufgaben der 
Sozialversicherung dienen. Darüber hinaus hat die Versicherungsanstalt einmal im Kalenderjahr die 
Versicherten über die Kosten der von ihnen und ihren Angehörigen im Bereich der Krankenversicherung 
in Anspruch genommenen Sachleistungen zu informieren. 

(2) Zulässig ist auch die Errichtung (Gründung) von oder die Beteiligung an Vereinen, Fonds und 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung im Rahmen von Finanzierungs- und Betreibermodellen, wenn 
sie der Verbesserung der Servicequalität oder der Erzielung von Einsparungen dient; dabei können auch 
Gebietskörperschaften einbezogen werden. Unter den gleichen Voraussetzungen ist die Beteiligung von 
natürlichen oder juristischen Personen an Vereinen, Fonds und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
die von der Versicherungsanstalt errichtet (gegründet) wurden, zulässig. 
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